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Gesetz
zum Achten Rundfunkänderungsstaatsvertrag

Vom 27. Januar 2005

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Dem am 8. Oktober 2004 vom Land Berlin unterzeichneten Ach-
ten Rundfunkänderungsstaatsvertrag wird zugestimmt. Der Staats-
vertrag wird nachstehend veröffentlicht.

§ 2

Nummer 17 der Anlage zum Allgemeinen Zuständigkeitsgesetz
in der Fassung vom 22. Juli 1996 (GVBl. S. 302, 472), das zuletzt
durch Artikel I des Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. 2005
S. 2) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Absatz 4 wird aufgehoben.

2. Der bisherige Absatz 5 wird der neue Absatz 4.

§ 3

(1) Dieses Gesetz tritt, vorbehaltlich der Regelung nach Satz 2,
am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für

Berlin in Kraft. § 2 tritt mit Inkrafttreten des Achten Rundfunkände-
rungsstaatsvertrages in Kraft. Das Inkrafttreten des Achten Rund-
funkänderungsstaatsvertrages wird im Gesetz- und Verordnungsblatt
für Berlin bekannt gegeben.

(2) Dieses Gesetz tritt am 1. April 2005 außer Kraft, falls der Ach-
te Rundfunkänderungsstaatsvertrag gemäß seinem Artikel 9 Abs. 2
Satz 2 gegenstandslos wird. Das Außerkrafttreten wird bis zum
30. April 2005 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin bekannt
gegeben.

(3) Mit Inkrafttreten des Achten Rundfunkänderungsstaatsvertra-
ges tritt die Verordnung über die Voraussetzungen für die Befreiung
von der Rundfunkgebührenpflicht vom 2. Januar 1992 (GVBl. S. 3),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. März 2004 (GVBl.
S. 179), außer Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t

A n l a g e

Achter Staatsvertrag
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge

(Achter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen, zugleich zur Umsetzung der Richtlinie 2002/22/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den
Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikati-
onsnetzen und -diensten (Universaldienstrichtlinie), nachstehenden
Staatsvertrag:

Artikel 1
Änderung des Rundfunkstaatsvertrages

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geändert
durch den Siebten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 23. bis
26. September 2003, wird wie folgt geändert:
1. Im Inhaltsverzeichnis erhält § 19 die Überschrift:

„§ 19 Rundfunkprogramme“.

2. In § 12 Abs. 2 Satz 1 werden nach den Worten „Saarländischer
Rundfunk“ das Komma durch ein „und“ ersetzt und die Worte
„und Sender Freies Berlin“ gestrichen.

3. In § 13 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Einnahmen aus dem Angebot von Telefonmehrwertdiensten
dürfen nicht erzielt werden.“

4. § 16 Abs. 2 Satz 2 wird gestrichen.

5. § 19 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 19

Rundfunkprogramme

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten und das ZDF veranstalten jeweils ein Fernsehvoll-
programm gemäß § 1 Abs. 1 ARD-Staatsvertrag und § 2 Abs. 1
ZDF-Staatsvertrag. Die einzelnen in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten dürfen insgesamt nicht
mehr als die zum 1. April 2004 verbreiteten Fernsehprogramme
veranstalten.

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten und das ZDF können gemeinsam veranstalten

a) ein Fernsehprogramm mit kulturellem Schwerpunkt; dabei
können ausländische öffentlich-rechtliche Veranstalter, vor
allem aus den europäischen Ländern, beteiligt werden und

b) zwei Spartenfernsehprogramme.

Sie beteiligen sich am Europäischen Fernsehkulturkanal.

(3) Die Programme nach Absatz 2 werden über Satellit ausge-
strahlt; die zusätzliche Verbreitung auf anderen Übertragungs-
wegen richtet sich nach Landesrecht.

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten und das ZDF können ihre Programme auch in
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digitaler Technik verbreiten; sie sind darüber hinaus berechtigt,
ausschließlich in digitaler Technik jeweils bis zu drei weitere
Fernsehprogramme mit den Schwerpunkten Kultur, Bildung und
Information zu veranstalten. Die Programme können jeweils
zu einem Gesamtangebot unter einem elektronischen Pro-
grammführer zusammengefasst werden (Programmbouquets);
der wechselseitige Zugriff auf die gemeinsamen Programme ist
sicherzustellen.

(5) Die Programme oder Programmbouquets nach Absatz 4
dürfen bei digitaler Verbreitung insgesamt für das ZDF den Um-
fang von einem und für die in der ARD zusammengeschlossenen
Landesrundfunkanstalten den Umfang von zwei analogen Fern-
sehkanälen nicht übersteigen; ARD und ZDF verständigen sich
über die Aufteilung ihrer derzeitigen analogen gemeinsamen
Fernsehprogramme auf diese Kanäle.

(6) Neue bundesweit oder landesweit verbreitete Fernsehpro-
gramme dürfen die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF veranstalten, wenn im Aus-
tausch dazu auf ein bisheriges Programmangebot nach Absatz 1
Satz 2, Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 4 verzichtet und der gesetz-
liche Programmauftrag auch durch das neue Angebot erfüllt
wird, ohne dass insgesamt dadurch Mehrkosten entstehen.

(7) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten können insgesamt im Hörfunk die Gesamtzahl
ihrer zum 1. April 2004 verbreiteten analogen und digitalen Hör-
funkprogramme veranstalten. Hörfunkprogramme, die inhalts-
gleich in analoger und digitaler Technik ausgestrahlt werden,
gelten dabei nur als ein Hörfunkprogramm. Die Möglichkeit der
in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten,
nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts ihre analogen oder
digitalen Hörfunkangebote durch andere Hörfunkangebote oder
durch Kooperationen zu ersetzen, ohne dass insgesamt dadurch
Mehrkosten entstehen, bleibt nach Maßgabe von Satz 1 un-
berührt. Der Austausch eines digitalen Programms gegen ein
analoges Programm ist nicht zulässig.

(8) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten wirken auf eine Bündelung ihrer Hörfunkpro-
gramme und weitere Kooperationen hin. Sie berichten hierüber
im Rahmen von § 11 Abs. 4.“

6. § 25 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst:

„(4) In den beiden bundesweit verbreiteten reichweitenstärks-
ten Fernsehvollprogrammen sind mindestens im zeitlichen und
regional differenzierten Umfang der Programmaktivitäten zum
1. Juli 2002 nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts Fenster-
programme zur aktuellen und authentischen Darstellung der
Ereignisse des politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Lebens in dem jeweiligen Land aufzunehmen. Der
Hauptprogrammveranstalter hat organisatorisch sicherzustellen,
dass die redaktionelle Unabhängigkeit des Fensterprogrammver-
anstalters gewährleistet ist. Dem Fensterprogrammveranstalter
ist eine gesonderte Zulassung zu erteilen. Fensterprogrammver-
anstalter und Hauptprogrammveranstalter sollen zueinander
nicht im Verhältnis eines verbundenen Unternehmens nach § 28
stehen. Mit der Organisation der Fensterprogramme ist zugleich
deren Finanzierung durch den Hauptprogrammveranstalter
sicherzustellen. Die Landesmedienanstalten stimmen die Orga-
nisation der Fensterprogramme in zeitlicher und technischer
Hinsicht unter Berücksichtigung der Interessen der betroffenen
Veranstalter ab.“

7. In § 33 wird die Verweisung auf die „§§ 31 und 32“ ersetzt durch
die Verweisung auf die „§§ 25, 31 und 32“.

8. In § 40 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Ein zusätzlicher Anteil
von der einheitlichen Rundfunkgebühr in Höhe von zwei vom
Hundert“ ersetzt durch die Worte „Der in § 10 des Rundfunk-
finanzierungsstaatsvertrages bestimmte Anteil“.

9. § 49 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 wird wie folgt neu gefasst:

„entgegen § 53 Abs. 1 Satz 2 durch Zugangsberechtigungssys-
teme oder Schnittstellen für Anwendungsprogramme oder Sys-
teme, die auch die Auswahl von Fernsehprogrammen steuern
und die als übergeordnete Benutzeroberfläche für alle über das
System angebotenen Dienste verwendet werden, oder aufgrund

der Ausgestaltung von Entgelten Anbieter von Rundfunk oder
Telemedien unmittelbar oder mittelbar bei der Verbreitung ihrer
Angebote unbillig behindert oder gegenüber gleichartigen
Anbietern ohne sachlich gerechtfertigten Grund unterschiedlich
behandelt,

entgegen § 53 Abs. 2 Satz 1 die Verwendung eines Zugangs-
berechtigungssystems oder eines Systems nach § 53 Abs. 1 Satz
2 Nr. 3 oder das Eigentum an Schnittstellen für Anwendungs-
programme oder die Entgelte für die Kabeleinspeisung oder die
Bündelung und Vermarktung von Programmen der zuständigen
Landesmedienanstalt nicht unverzüglich anzeigt,

entgegen § 53 Abs. 2 Satz 2 Änderungen hinsichtlich der An-
gaben nach § 53 Abs. 2 Satz 1 der zuständigen Landesmedien-
anstalt nicht unverzüglich anzeigt oder

entgegen § 53 Abs. 2 Satz 3 der zuständigen Landesmedien-
anstalt auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte nicht oder in
nicht ausreichendem Maße erteilt.“

10. § 52 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Es werden die folgenden Sätze 3 und 4 eingefügt:

„Landesrechtliche Regelungen zur analogen Kanalbe-
legung sind zulässig, soweit sie zur Erreichung klar um-
rissener Ziele von allgemeinem Interesse erforderlich
sind. Sie können insbesondere zur Sicherung einer plu-
ralistischen, am Gebot der Meinungsvielfalt orientierten
Medienordnung getroffen werden.“

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 5.

b) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Werden in einer Kabelanlage Fernsehprogramme
oder vergleichbare Telemedien zusätzlich oder ausschließ-
lich digital verbreitet, gelten für digital genutzte Kapazitäten
die Bestimmungen der Absätze 3 bis 5.“

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird folgende neue Nummer 2 eingefügt:

„2. Übertragungskapazitäten für die privaten Rundfunk-
programme, die Regionalfenster gemäß § 25 enthal-
ten, zur Verfügung stehen,“.

bb) Die bisherigen Nummern 2 bis 4 werden die Nummern
3 bis 5.

cc) In den Nummern 4 und 5 wird jeweils die Verweisung
auf die Nummern 1 und 2 ersetzt durch die Verweisung
auf die Nummern 1 bis 3.

11. In § 52a Abs. 2 wird folgender neuer Satz 3 angefügt:

„Die analoge terrestrische Fernsehversorgung kann auch dann
eingestellt werden, wenn der Empfang der Programme über
einen anderen Übertragungsweg gewährleistet ist.“

12. § 53 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 53

Zugangsfreiheit

(1) Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen, die
Rundfunk oder vergleichbare Telemedien verbreiten, haben zu
gewährleisten, dass die eingesetzte Technik ein vielfältiges
Angebot ermöglicht. Zur Sicherung der Meinungsvielfalt dürfen
Anbieter von Rundfunk oder Telemedien weder unmittelbar
noch mittelbar

1. durch Zugangsberechtigungssysteme,

2. durch Schnittstellen für Anwendungsprogramme,

3. durch Systeme, die auch die Auswahl von Fernsehprogram-
men steuern und die als übergeordnete Benutzeroberfläche
für alle über das System angebotenen Dienste verwendet wer-
den, oder

4. aufgrund der Ausgestaltung von Entgelten

bei der Verbreitung ihrer Angebote unbillig behindert oder ge-
genüber gleichartigen Anbietern ohne sachlich gerechtfertigten
Grund unterschiedlich behandelt werden.
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(2) Die Verwendung eines Zugangsberechtigungssystems oder
eines Systems nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 3, das Eigentum an Schnitt-
stellen für Anwendungsprogramme, die Entgelte für die Kabelein-
speisung sowie die Bündelung und Vermarktung von Programmen
sind der jeweils zuständigen Landesmedienanstalt unverzüglich an-
zuzeigen. Satz 1 gilt für Änderungen entsprechend. Der zuständigen
Landesmedienanstalt sind auf Verlangen die erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen.

(3) Die zuständige Landesmedienanstalt wird tätig nach einer
Anzeige gemäß Absatz 2, aufgrund einer Information durch die
Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post oder nach
Beschwerde von Rundfunkveranstaltern, Anbietern von Telemedien
oder von Nutzern.

(4) Ob ein Verstoß gegen Absatz 1 vorliegt, entscheidet die zustän-
dige Landesmedienanstalt im Benehmen mit der Regulierungsbe-
hörde für Telekommunikation und Post.

(5) Zuständig ist die Landesmedienanstalt des Landes, in dem die
Zulassung des Rundfunkveranstalters erteilt wurde oder der Anbie-
ter oder Verwender von Diensten seinen Sitz, Wohnsitz oder in
Ermangelung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat. Ergibt sich da-
nach keine Zuständigkeit, so ist diejenige Landesmedienanstalt zu-
ständig, in deren Bezirk der Anlass für die Amtshandlung hervortritt.

(6) Die Landesmedienanstalten regeln durch übereinstimmende
Satzungen Einzelheiten zur inhaltlichen und verfahrensmäßigen
Konkretisierung der Absätze 1 bis 4.“

13. § 54 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 3 wird das Datum „31. Dezember 2004“

ersetzt durch das Datum „31. Dezember 2008“.

b) In Absatz 3 Satz 2 wird das Datum „31. Dezember 2004“
ersetzt durch das Datum „31. Dezember 2008“.

c) In Absatz 4 Satz 2 wird das Datum „31. Dezember 2005“
ersetzt durch das Datum „31. Dezember 2009“.

d) In Absatz 5 Satz 2 wird das Datum „31. Dezember 2004“
ersetzt durch das Datum „31. Dezember 2008“.

Artikel 2
Änderung des ARD-Staatsvertrages

In § 9 Satz 3 des ARD-Staatsvertrages vom 31. August 1991,
zuletzt geändert durch den Siebten Rundfunkänderungsstaatsvertrag
vom 23. bis 26. September 2003, wird das Datum „31. Dezember
2004“ ersetzt durch das Datum „31. Dezember 2008“.

Artikel 3
Änderung des ZDF-Staatsvertrages

Der ZDF-Staatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geändert
durch den Siebten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 23. bis
26. September 2003, wird wie folgt geändert:

1. § 21 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe g werden die Worte „der Deutschen Angestell-
tengewerkschaft“ ersetzt durch die Worte „von ver.di – Ver-
einte Dienstleistungsgewerkschaft e. V. –“.

b) In Buchstabe h wird das Wort „Handelstages“ ersetzt durch
das Wort „Handelskammertages“.

c) In Buchstabe j werden die Worte „Industriegewerkschaft
Medien, Druck und Papier, Publizistik und Kunst“ ersetzt
durch die Worte „ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft e. V. – aus dem Fachbereich für Medien“.

2. In § 28 Nr. 6 wird zweimal das Wort „leitenden“ durch das Wort
„außertariflichen“ ersetzt.

3. In § 33 Abs. 1 Satz 3 wird das Datum „31. Dezember 2004“
ersetzt durch das Datum „31. Dezember 2008“.

Artikel 4
Änderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages

Der Deutschlandradio-Staatsvertrag vom 17. Juni 1993, zuletzt
geändert durch den Siebten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom
23. bis 26. September 2003, wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Die §§ 34 und 35 werden gestrichen.

b) Der bisherige § 36 wird § 34.

c) Der bisherige § 37 wird § 35.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird gestrichen.

b) Absatz 3 wird Absatz 2.

c) Absatz 4 wird Absatz 3 und in Satz 3 werden die Worte „ein-
schließlich der dazugehörigen jeweiligen Programmdirektio-
nen“ gestrichen.

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:

„(3) Die Programme und Angebote der Körperschaft und
ihrer Mitglieder sind auf der Grundlage einer Vereinbarung
wechselseitig in den jeweiligen Programmen und Angeboten
unentgeltlich zu bewerben.“

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

4. § 21 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe l werden die Worte „Reichsbundes der Kriegs-
opfer, Behinderten, Sozialrentner und Hinterbliebenen“ er-
setzt durch die Worte „Sozialverbandes Deutschland e. V.“.

b) In Buchstabe r werden die Worte „der IG Medien/Fachgruppe
Journalismus, Landesbezirk Rheinland-Pfalz/Saar“ ersetzt
durch die Worte „von ver.di – Vereinte Dienstleistungsge-
werkschaft e. V. – Landesbezirk Rheinland-Pfalz – aus dem
Fachbereich Medien“.

5. § 27 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Der Intendant beruft im Einvernehmen mit dem Verwal-
tungsrat die Direktoren und aus deren Mitte seine Stellvertre-
tung.“

6. In § 28 Nr. 6 wird das Wort „leitenden“ durch das Wort „außer-
tariflichen“ ersetzt.

7. In § 29 Satz 1 werden die Worte „von ihren Mitgliedern“ durch
die Worte „aus Mitteln der Rundfunkgebühr“ ersetzt.

8. In § 33 Abs. 2 Satz 1 werden hinter dem Wort „Fassung“ die
Worte „nach Maßgabe der für die „Deutsche Welle“ geltenden
Vorschriften“ eingefügt.

9. Die §§ 34 und 35 werden gestrichen.

10. Der bisherige § 36 wird der neue § 34 und in Absatz 1 Satz 3
wird das Datum „31. Dezember 2004“ ersetzt durch das Datum
„31. Dezember 2008“.

11. Der bisherige § 37 wird § 35 und wie folgt neu gefasst:

„§ 35

In-Kraft-Treten

Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 1994 in Kraft.“

Artikel 5
Änderung des Rundfunkgebührenstaatsvertrages

Der Rundfunkgebührenstaatsvertrag vom 31. August 1991, zu-
letzt geändert durch den Siebten Rundfunkänderungsstaatsvertrag
vom 23. bis 26. September 2003, wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) § 5a wird gestrichen.

b) § 6 erhält die Überschrift:

„§ 6 Gebührenbefreiung natürlicher Personen“.

c) § 10 erhält die Überschrift:

„§ 10 Vertragsdauer, Kündigung, Außer-Kraft-Treten“.

d) Es wird folgender neuer § 11 angefügt:

„§ 11 Übergangsbestimmungen“.

2. In § 2 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „Regelung des § 5“ durch
die Worte „Regelungen der §§ 5 und 6“ ersetzt.



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 61. Jahrgang Nr. 4 8. Februar 2005 85

3. In § 3 Abs. 2 Nr. 9 wird der Klammerzusatz „(Haushaltsauf-
lösung oder sonstige Ereignisse)“ gestrichen.

4. § 4 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst:

„(4) Die Verjährung richtet sich nach den Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuches über die regelmäßige Verjährung.“

5. § 5 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 5

Zweitgeräte, gebührenbefreite Geräte

(1) Eine Rundfunkgebühr ist nicht zu leisten für weitere Rund-
funkempfangsgeräte (Zweitgeräte), die von einer natürlichen
Person oder ihrem Ehegatten

1. in ihrer Wohnung oder ihrem Kraftfahrzeug zum Empfang
bereitgehalten werden, wobei für Rundfunkempfangsgeräte
in mehreren Wohnungen für jede Wohnung eine Rundfunk-
gebühr zu entrichten ist;

2. als der allgemeinen Zweckbestimmung nach tragbare Rund-
funkempfangsgeräte vorübergehend außerhalb ihrer Woh-
nung oder vorübergehend außerhalb ihres Kraftfahrzeuges
zum Empfang bereitgehalten werden.

Eine Rundfunkgebührenpflicht im Rahmen des Satzes 1 besteht
auch nicht für weitere Rundfunkempfangsgeräte, die von Per-
sonen zum Empfang bereitgehalten werden, welche mit dem
Rundfunkteilnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben und deren
Einkommen den einfachen Sozialhilferegelsatz nicht übersteigt.

(2) Die Gebührenfreiheit nach Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für
Zweitgeräte in solchen Räumen oder Kraftfahrzeugen, die zu
anderen als privaten Zwecken genutzt werden. Auf den Umfang
der Nutzung der Rundfunkempfangsgeräte, der Räume oder der
Kraftfahrzeuge zu den in Satz 1 genannten Zwecken kommt es
nicht an. Die Rundfunkgebühr ist zu zahlen für

1. Zweitgeräte in Gästezimmern des Beherbergungsgewerbes
bei Betrieben mit bis zu 50 Gästezimmern in Höhe von je-
weils 50 vom Hundert, bei Betrieben mit mehr als 50 Gäste-
zimmern in Höhe von jeweils 75 vom Hundert,

2. Rundfunkgeräte in gewerblich vermieteten Ferienwohnun-
gen bei Betrieben mit bis zu 50 Ferienwohnungen ab der
zweiten Ferienwohnung in Höhe von jeweils 50 vom Hun-
dert, bei Betrieben mit mehr als 50 Ferienwohnungen ab der
zweiten Ferienwohnung in Höhe von jeweils 75 vom Hun-
dert,

3. Rundfunkgeräte in nicht gewerblich vermieteten Ferienwoh-
nungen auf ein und demselben Grundstück mit der privaten
Wohnung des Rundfunkteilnehmers oder auf damit zusam-
menhängenden Grundstücken ab der zweiten Ferienwohnung
in Höhe von jeweils 50 vom Hundert.

(3) Für neuartige Rundfunkempfangsgeräte (insbesondere
Rechner, die Rundfunkprogramme ausschließlich über Angebo-
te aus dem Internet wiedergeben können) im nicht ausschließlich
privaten Bereich ist keine Rundfunkgebühr zu entrichten, wenn

1. die Geräte ein und demselben Grundstück oder zusammen-
hängenden Grundstücken zuzuordnen sind und

2. andere Rundfunkempfangsgeräte dort zum Empfang bereit-
gehalten werden.

Werden ausschließlich neuartige Rundfunkempfangsgeräte, die
ein und demselben Grundstück oder zusammenhängenden
Grundstücken zuzuordnen sind, zum Empfang bereitgehalten, ist
für die Gesamtheit dieser Geräte eine Rundfunkgebühr zu ent-
richten.

(4) Unternehmen, die sich gewerbsmäßig mit der Herstellung,
dem Verkauf, dem Einbau oder der Reparatur von Rundfunkemp-
fangsgeräten befassen, sind berechtigt, bei Zahlung der Rund-
funkgebühren für ein Rundfunkempfangsgerät weitere entspre-
chende Geräte für Prüf- und Vorführzwecke auf ein und demsel-
ben Grundstück oder zusammenhängenden Grundstücken gebüh-
renfrei zum Empfang bereitzuhalten. Außerhalb der
Geschäftsräume können Rundfunkempfangsgeräte von diesem
Unternehmen gebührenfrei nur bis zur Dauer einer Woche zu Vor-
führzwecken bei Dritten zum Empfang bereitgehalten werden.

(5) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die Landes-
medienanstalten sowie die nach Landesrecht zugelassenen priva-
ten Rundfunkveranstalter oder -anbieter sind von der Rundfunk-
gebührenpflicht befreit. Die Regulierungsbehörde für Telekom-
munikation und Post ist von der Rundfunkgebührenpflicht für
ihre Dienstgeräte befreit, soweit sie diese im Zusammenhang mit
ihren hoheitlichen Aufgaben bei der Verbreitung von Rundfunk
zum Empfang bereithält.

(6) Rundfunkteilnehmer, die aufgrund Artikel 2 des Gesetzes
vom 6. August 1964 zu dem Wiener Übereinkommen vom
18. April 1961 über diplomatische Beziehungen (BGBl. 1964 II
S. 957) oder entsprechender Rechtsvorschriften Vorrechte genie-
ßen, sind von der Rundfunkgebührenpflicht befreit.

(7) Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht wird auf An-
trag für Rundfunkempfangsgeräte gewährt, die in folgenden Be-
trieben oder Einrichtungen für den jeweils betreuten Personen-
kreis ohne besonderes Entgelt bereitgehalten werden:

1. in Krankenhäusern, Krankenanstalten, Heilstätten sowie in
Erholungsheimen für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene,
in Gutachterstationen, die stationäre Beobachtungen durch-
führen, in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation sowie
in Müttergenesungsheimen;

2. in Einrichtungen für behinderte Menschen, insbesondere in
Heimen, in Ausbildungsstätten und in Werkstätten für behin-
derte Menschen;

3. in Einrichtungen der Jugendhilfe im Sinne des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes (Achtes Buch des Sozialgesetzbuches);

4. in Einrichtungen für Suchtkranke, der Altenhilfe, für Nicht-
sesshafte und in Durchwandererheimen.

§ 6 Abs. 3 bis 6 gilt entsprechend.

(8) Voraussetzung für die Befreiung von der Rundfunkgebüh-
renpflicht nach Absatz 7 ist, dass die Rundfunkempfangsgeräte
von dem jeweiligen Rechtsträger des Betriebes oder der Einrich-
tung bereitgehalten werden. Die Gebührenbefreiung tritt nur ein,
wenn der Rechtsträger gemeinnützigen oder mildtätigen Zwe-
cken im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung dient. Das
Gleiche gilt, wenn bei dem Betrieb oder der Einrichtung eines
Rechtsträgers diese Voraussetzungen vorliegen. Bei Kranken-
häusern, Altenwohnheimen, Altenheimen und Altenpflege-
heimen genügt es, wenn diese Einrichtungen gemäß § 3 Nr. 20
des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit sind.

(9) Die Rundfunkanstalt kann verlangen, dass in den Fällen
des Absatzes 8 Satz 2 die Befreiung von der Körperschaftsteuer
gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes oder bei
Krankenhäusern, Altenwohnheimen, Altenheimen und Alten-
pflegeheimen in den Fällen des Absatzes 8 Satz 4 die Befreiung
von der Gewerbesteuer gemäß § 3 Nr. 20 des Gewerbesteuer-
gesetzes nachgewiesen wird.

(10) Weitere Rundfunkempfangsgeräte (Zweitgeräte), die in
öffentlichen allgemein bildenden oder berufsbildenden Schulen,
staatlich genehmigten oder anerkannten Ersatzschulen oder
Ergänzungsschulen, soweit sie auf gemeinnütziger Grundlage
arbeiten, von dem jeweiligen Rechtsträger der Schule zu Unter-
richtszwecken zum Empfang bereitgehalten werden, sind von
der Rundfunkgebühr befreit. Abweichende landesrechtliche
Regelungen bleiben unberührt.“

6. § 6 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 6

Gebührenbefreiung natürlicher Personen

(1) Von der Rundfunkgebührenpflicht werden auf Antrag fol-
gende natürliche Personen und deren Ehegatten im ausschließ-
lich privaten Bereich befreit:

1. Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Drit-
ten Kapitel des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches
(Sozialhilfe) oder nach den §§ 27a oder 27d des Bundesver-
sorgungsgesetzes,

2. Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung (Viertes Kapitel des Zwölften Buches des Sozial-
gesetzbuches),
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3. Empfänger von Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II ein-
schließlich von Leistungen nach § 22 ohne Zuschläge nach
§ 24 des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches,

4. Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz,

5. nicht bei den Eltern lebende Empfänger von Ausbildungsför-
derung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz,

6. Sonderfürsorgeberechtigte im Sinne des § 27e des Bundes-
versorgungsgesetzes,

7. a) blinde oder nicht nur vorübergehend wesentlich sehbe-
hinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von
60 vom Hundert allein wegen der Sehbehinderung;

b) hörgeschädigte Menschen, die gehörlos sind oder denen
eine ausreichende Verständigung über das Gehör auch mit
Hörhilfen nicht möglich ist,

8. behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung nicht nur
vorübergehend wenigsten 80 vom Hundert beträgt und die
wegen ihres Leidens an öffentlichen Veranstaltungen ständig
nicht teilnehmen können,

9. Empfänger von Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel
des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches oder von Hilfe
zur Pflege als Leistung der Kriegsopferfürsorge nach dem
Bundesversorgungsgesetz oder von Pflegegeld nach landes-
gesetzlichen Vorschriften und

10. Empfänger von Pflegezulagen nach § 267 Abs. 1 des Lasten-
ausgleichsgesetzes oder Personen, denen wegen Pflege-
bedürftigkeit nach § 267 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe c des
Lastenausgleichsgesetzes ein Freibetrag zuerkannt wird.

Innerhalb der Hausgemeinschaft wird Gebührenbefreiung ge-
währt, wenn

1. der Haushaltsvorstand selbst zu dem in Satz 1 aufgeführten
Personenkreis gehört,

2. der Ehegatte des Haushaltsvorstandes zu dem in Satz 1 auf-
geführten Personenkreis gehört oder 

3. ein anderer Haushaltsangehöriger, der zu dem in Satz 1 auf-
geführten Personenkreis gehört, nachweist, dass er selbst das
Rundfunkempfangsgerät zum Empfang bereithält.

(2) Der Antragsteller hat die Voraussetzungen für die Be-
freiung von der Rundfunkgebührenpflicht durch die Vorlage des
entsprechenden Bescheides im Original oder in beglaubigter
Kopie nachzuweisen.

(3) Unbeschadet der Gebührenbefreiung nach Absatz 1 kann
die Rundfunkanstalt in besonderen Härtefällen auf Antrag von
der Rundfunkgebührenpflicht befreien.

(4) Der Antrag ist bei der für die Erhebung von Rundfunkge-
bühren zuständigen Landesrundfunkanstalt zu stellen, die über
den Antrag entscheidet.

(5) Der Beginn der Befreiung von der Rundfunkgebühren-
pflicht wird in der Entscheidung über den Antrag auf den Ersten
des Monats festgesetzt, der dem Monat folgt, in dem der Antrag
gestellt wird; wird der Antrag vor Ablauf der Frist eines gültigen
Befreiungsbescheides gestellt, wird der Beginn der neuen Be-
freiung auf den Ersten des Monats nach Ablauf der Frist fest-
gesetzt.

(6) Die Befreiung ist nach der Gültigkeitsdauer des Beschei-
des nach Absatz 2 zu befristen. Ist der Bescheid nach Absatz 2
unbefristet, so kann die Befreiung auf drei Jahre befristet wer-
den, wenn eine Änderung der Umstände möglich ist, die dem
Tatbestand zugrunde liegen. Wird der Bescheid nach Absatz 2
unwirksam, zurückgenommen oder widerrufen, so endet die
Befreiung. Umstände nach Satz 3 sind von dem Berechtigten un-
verzüglich der in Absatz 4 bezeichneten Landesrundfunkanstalt
mitzuteilen.“

7. § 5a wird gestrichen.

8. § 7 Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Verjährung des Erstattungsanspruchs richtet sich nach
den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die regel-
mäßige Verjährung.“

9. In § 8 wird folgender neuer Absatz 4 angefügt:

„(4) Die zuständige Landesrundfunkanstalt oder die von ihr
nach Absatz 2 beauftragte Stelle kann zur Feststellung, ob ein
Rundfunkteilnehmerverhältnis vorliegt, oder im Rahmen des Ein-
zugs der Rundfunkgebühren entsprechend § 28 des Bundesdaten-
schutzgesetzes personenbezogene Daten erheben, verarbeiten
oder nutzen. Das Verfahren der regelmäßigen Datenübermittlung
durch die Meldebehörden nach den Meldegesetzen oder Melde-
datenübermittlungsverordnungen der Länder bleibt unberührt.“

10. § 10 wird wie folgt gefasst:

„§ 10

Vertragsdauer, Kündigung, Außer-Kraft-Treten

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von
jedem der vertragsschließenden Länder zum Schluss des Kalen-
derjahres mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. Die
Kündigung kann erstmals zum 31. Dezember 2008 erfolgen.
Wird der Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt,
kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei
Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber
dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich
zu erklären. Die Kündigung eines Landes lässt das Vertragsver-
hältnis der übrigen Länder zueinander unberührt, jedoch kann je-
des der übrigen Länder den Vertrag binnen einer Frist von drei
Monaten nach Eingang der Kündigungserklärung zum gleichen
Zeitpunkt kündigen.

(2) Die Rundfunkgebührenbefreiungsverordnungen der Län-
der treten mit In-Kraft-Treten dieses Staatsvertrags außer Kraft.“

11. Es wird folgender § 11 neu angefügt:

„§ 11

Übergangsbestimmungen

(1) Bestandskräftige Rundfunkgebührenbefreiungsbescheide,
die vor In-Kraft-Treten dieses Staatsvertrages rechtswirksam
erteilt wurden, bleiben auch nach der Änderung der Regelungen
der §§ 5 und 6 dieses Staatsvertrages bis zum Ablauf ihrer Gül-
tigkeit, längstens jedoch bis zum 31. März 2008, gültig.

(2) Bis zum 31. Dezember 2006 sind für Rechner, die Rund-
funkprogramme ausschließlich über Angebote aus dem Internet
wiedergeben können, Gebühren nicht zu entrichten.“

Artikel 6
Änderung des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages

Der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag vom 31. August 1991,
zuletzt geändert durch den Sechsten Rundfunkänderungsstaatsver-
trag vom 20./21. Dezember 2001, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird folgender neuer Halbsatz angefügt:

„und umfassen auch die wirtschaftlichen Auswirkungen
eingegangener Selbstverpflichtungen.“

bb) In Satz 5 wird folgender neuer Halbsatz angefügt:

„sowie hinsichtlich der Zuordnung der Kosten zu be-
stimmten Ausgabenfeldern (insbesondere Programmen,
Online-Angeboten und Marketing).“

b) Es wird folgender neuer Absatz 3 angefügt:

„(3) Kredite sollen nur zum Erwerb, zur Erweiterung und
zur Verbesserung der Betriebsanlagen aufgenommen werden.
Die Aufnahme muss betriebswirtschaftlich begründet sein.
Ihre Verzinsung und Tilgung aus Mitteln der Betriebseinnah-
men, insbesondere der Rundfunkgebühren, muss auf Dauer
gewährleistet sein.“

2. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden hinter dem Wort „Sparsamkeit“ die Worte
„sowie unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung und der Entwicklung der Haushalte der öffentli-
chen Hand“ eingefügt.
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b) Es wird folgender neuer Satz 4 eingefügt:
„Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF oder das Deutschlandradio
finanzwirksame Selbstverpflichtungen erklärt haben, sind
diese Bestandteil des Ermittlungsverfahrens.“

c) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5.
3. In § 6 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „2,471 % der Kosten“ er-

setzt durch die Worte „die Kosten entsprechend seinem Anteil
am Aufkommen der Rundfunkgebühr“.

4. § 8 wird wie folgt gefasst:

„§ 8
Höhe der Rundfunkgebühr

Die Höhe der Rundfunkgebühr wird monatlich wie folgt fest-
gesetzt:
1. die Grundgebühr: 5,52 Euro,

2. die Fernsehgebühr: 11,51 Euro.“
5. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Prozentzahl „92,2703“ ersetzt durch die
Prozentzahl „93,1373“, die Prozentzahl „7,7297“ durch die
Prozentzahl „6,8627“.

b) In Absatz 2 wird die Prozentzahl „62,2368“ ersetzt durch die
Prozentzahl „61,0994“, die Prozentzahl „37,7632“ durch die
Prozentzahl „38,9006“.

c) In Absatz 3 Satz 3 wird der Betrag „121,71258 Mio. Euro“
ersetzt durch den Betrag „145,96 Mio. Euro“.

6. § 10 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Die Höhe des Anteils der Landesmedienanstalten beträgt
1,9275 vom Hundert des Aufkommens aus der Grundgebühr und
1,8818 vom Hundert des Aufkommens aus der Fernsehgebühr.“

7. § 14 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 14
Umfang der Finanzausgleichsmasse

Die Finanzausgleichsmasse beträgt eins vom Hundert des
ARD-Nettogebührenaufkommens. Die Finanzausgleichsmasse
wird im Verhältnis 53,76 vom Hundert zu 46,24 vom Hundert
auf den Saarländischen Rundfunk und Radio Bremen aufge-
teilt.“

8. § 17 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 3 wird das Datum „31. Dezember 2004“ ersetzt durch
das Datum „31. Dezember 2008“.

b) In Satz 4 wird das Datum „31. Dezember 2005“ ersetzt durch
das Datum „31. Dezember 2008“.

Artikel 7
Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages

Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag vom 10. bis 27. Septem-
ber 2002 wird wie folgt geändert:
1. § 14 Abs. 9 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „,soweit die Aufsicht über Rund-
funk betroffen ist,“ gestrichen.

b) Die Sätze 2 bis 4 werden gestrichen.
c) Die bisherigen Sätze 5 und 6 werden die Sätze 2 und 3.

2. § 18 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:

„Die Stelle „jugendschutz.net“ wird von den Landesmedien-
anstalten und den Ländern bis zum 31. Dezember 2008 ge-
meinsam finanziert.“

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und es werden nach dem
Wort „Stelle“ die Worte „durch die Länder“ eingefügt.

c) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.
3. In § 26 Abs. 1 Sätze 3 und 4 wird das Datum „31. Dezember

2006“ jeweils ersetzt durch das Datum „31. Dezember 2008“.

Artikel 8
Änderung des Mediendienste-Staatsvertrages

In § 25 Satz 3 des Mediendienste-Staatsvertrages vom 20. Januar
bis 12. Februar 1997, zuletzt geändert durch § 25 Abs. 4 des Jugend-
medienschutz-Staatsvertrages vom 10. bis 27. September 2002, wird
das Datum „31. Dezember 2006“ ersetzt durch das Datum „31. De-
zember 2008“.

Artikel 9
Kündigung, In-Kraft-Treten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung der in Artikel 1 bis 8 geänderten Staatsver-
träge sind die dort vorgesehenen Kündigungsvorschriften maßge-
bend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt mit Ausnahme von Artikel 6 Nr. 7 am
1. April 2005 in Kraft. Artikel 6 Nr. 7 tritt am 1. Januar 2007 in Kraft.
Sind bis zum 31. März 2005 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der
Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz
hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidenten-
konferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsur-
kunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rundfunk-
staatsvertrages, des ARD-Staatsvertrages, des ZDF-Staatsvertrages,
des Deutschlandradio-Staatsvertrages, des Rundfunkgebührenstaats-
vertrages, des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages, des Jugend-
medienschutz-Staatsvertrages und des Mediendienste-Staatsvertra-
ges in der Fassung, die sich aus den Artikeln 1 bis 8 ergibt, mit neu-
em Datum bekannt zu machen.

Für das Land Baden-Württemberg:

Berlin, den 15. Oktober 2004 Erwin Teufel

Für den Freistaat Bayern:

Berlin, den 15. Oktober 2004 Edmund Stoiber

Für das Land Berlin:

Berlin, den 8. Oktober 2004 Wowereit

Für das Land Brandenburg:

Berlin, den 15. Oktober 2004 M. Platzeck

Für die Freie Hansestadt Bremen:

Berlin, den 8. Oktober 2004 Hoffmann

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Berlin, den 8. Oktober 2004 Ole v. Beust

Für das Land Hessen:

Berlin, den 8. Oktober 2004 Stefan Grüttner

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Berlin, den 8. Oktober 2004 H. Ringstorff

Für das Land Niedersachsen:

Berlin, den 8. Oktober 2004 Christian Wulff

Für das Land Nordrhein-Westfalen:

Berlin, den 8. Oktober 2004 Peer Steinbrück

Für das Land Rheinland-Pfalz:

Berlin, den 8. Oktober 2004 Kurt Beck

Für das Saarland:

Berlin, den 8. Oktober 2004 Peter Müller

Für den Freistaat Sachsen:

Berlin, den 14. Oktober 2004 Georg Milbradt
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Für das Land Sachsen-Anhalt:
Berlin, den 8. Oktober 2004 Böhmer

Für das Land Schleswig-Holstein:
Berlin, den 8. Oktober 2004 Heide Simonis

Für den Freistaat Thüringen:
Berlin, den 8. Oktober 2004 Dieter Althaus

Protokollerklärungen:

1. Protokollerklärung aller Länder zum Kinderkanal von ARD
und ZDF:
Entsprechend der Selbstverpflichtung von ARD und ZDF ge-
hen die Länder davon aus, dass die Sendezeit des Kinderkanals
mit Sitz in Erfurt bis 21.00 Uhr begrenzt bleibt, weil diese
Grenze im Hinblick auf die Fernsehnutzung durch Kinder an-
gemessen ist.

2. Protokollerklärung aller Länder zu § 19 Rundfunkstaatsvertrag:
Die Länder nehmen in Aussicht, den öffentlich-rechtlichen
Programmauftrag weiter so zu konkretisieren, dass es möglich
werden kann, unter Berücksichtigung der Themen
> Überprüfung der Strukturen,
> technologische Fortentwicklung,
> Gleichwertigkeit der Versorgung
längerfristig die Programmaktivitäten im jetzigen Rahmen zu
finanzieren. Darüber hinaus nehmen die Länder in Aussicht,
den Stellenwert von Werbung und Sponsoring zu prüfen und
deren Bedeutung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu
klären.

3. Protokollerklärung aller Länder zu § 19 Rundfunkstaatsvertrag:
Die Länder bekräftigen ihre Auffassung, dass das im Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrag festgeschriebene Verfahren der
Gebührenfestsetzung dem verfassungsrechtlich gebotenen
Grundsatz der Staatsferne in optimaler Weise Rechnung trägt
und für künftige Gebührenfestsetzungen weiterhin Gültigkeit
besitzt. Davon unabhängige Überlegungen zur künftigen Struk-
tur und Aufgabendefinition der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten müssen die Bestands- und Entwicklungsgarantie
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in programmlicher, tech-
nischer und finanzieller Hinsicht berücksichtigen.

4. a) Protokollerklärung des Freistaates Bayern, der Länder Berlin
und Brandenburg, der Freien Hansestadt Bremen, der Freien
und Hansestadt Hamburg, der Länder Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz, des Saarlandes, des Freistaates Sachsen, der Länder
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein und des Freistaates
Thüringen zu § 19 Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag:
Die vorgenannten Länder bitten ARD und ZDF zu prüfen, ob
und inwieweit das Gemeinschaftsprogramm 3sat auf deutscher
Seite in die alleinige programmliche Zuständigkeit des ZDF
überführt werden kann. Sie bitten dazu die Anstalten, zeitnah
einen Vorschlag vorzulegen.

4. b) Protokollerklärung des Landes Baden-Württemberg zu § 19
Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag:
Baden-Württemberg lehnt generell eine alleinige programm-
liche Zuständigkeit des ZDF für das Gemeinschaftsprogramm
3sat auf deutscher Seite ab.

5. Protokollerklärung aller Länder zu § 19 Abs. 7 Rundfunkstaats-
vertrag:
Sollte eine vollständige Umstellung der Hörfunkverbreitung
von analog auf digital stattfinden, nehmen die Länder in Aus-
sicht, unter Berücksichtigung der dann vorhandenen techni-

schen Übertragungskapazitäten die Frage der Programmober-
grenzen im Hörfunk neu zu verhandeln mit dem Ziel, eine
gleichwertige Versorgung mit Hörfunk in allen Ländern zu er-
reichen.

6. Protokollerklärung der Freien und Hansestadt Hamburg und
des Landes Nordhein-Westfalen zu § 25 Abs. 4 des Rundfunk-
staatsvertrages:

Hamburg und Nordrhein-Westfalen stimmen der Regelung des
§ 25 Abs. 4 Satz 4 nur zu, um die Verabschiedung des Gesamt-
staatsvertrags nicht zu gefährden. Die gesellschaftsrechtliche
Struktur des Fensterveranstalters steht nicht in direktem Zu-
sammenhang mit der Qualität der regionalen Berichterstattung.
Die Regionalfensterprogramme beweisen, dass eine hochwer-
tige und unabhängige Regionalberichterstattung auch von mit
dem Hauptprogrammveranstalter verbundenen Unternehmen
gewährleistet werden kann. Hamburg und Nordrhein-Westfalen
sehen daher keine Veranlassung, gesellschaftsrechtliche Verän-
derungen vorzugeben, wenn die redaktionelle Unabhängigkeit
im Übrigen gewährleistet ist.

7. Protokollerklärung aller Länder zu § 53 Rundfunkstaatsvertrag:

Die Länder erwarten von den Betreibern einer Anlage zur lei-
tungsgebundenen Verbreitung von Fernsehen, im Rahmen des
technisch und wirtschaftlich Zumutbaren die Verbreitungsstruk-
turen so zu gestalten, dass zusammenhängende Kommunika-
tions-, Kultur- und Wirtschaftsräume versorgt werden und
eine wirtschaftlich leistungsfähige Veranstaltung insbesondere
auch von lokalem und regionalem Fernsehen ermöglicht wird.

8. Protokollerklärung aller Länder zu § 8 Rundfunkfinanzierungs-
staatsvertrag:

Die Länder nehmen die Selbstverpflichtungserklärungen der in
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten,
des ZDF und des Deutschlandradios, wie sie in Zusammenfas-
sung in der Anlage zu diesem Staatsvertrag wiedergegeben
sind, zur Kenntnis und haben sie bei der Gebührenentscheidung
berücksichtigt.

9. Protokollerklärung aller Länder zur Strukturhilfe innerhalb der
ARD:

Die Länder legen bei ihrer Gebührenentscheidung zu Grunde,
dass die ARD die bereits zugesagten Strukturhilfemaßnahmen
zu Gunsten von Saarländischem Rundfunk und Radio Bremen
vereinbarungsgemäß gewähren wird. Sie bekräftigen darüber
hinaus, dass die ARD durch Leistungs- und Gegenleistungsaus-
tausch einen Beitrag zur Funktionsfähigkeit der kleinen Sender
zu leisten hat. Die Länder begrüßen alle Maßnahmen inten-
sivierter und erweiterter Zusammenarbeit innerhalb der ARD.
Damit soll auch den kleinen Anstalten ermöglicht werden,
identitätswahrend ihrem Programmauftrag für das Land und
innerhalb der ARD nachzukommen.

10. Protokollerklärung des Landes Baden-Württemberg zur Struk-
turhilfe innerhalb der ARD:

Baden-Württemberg geht bei der Gebührenentscheidung davon
aus, dass über die von der ARD bis zum 1. April 2004 zugesag-
ten Strukturhilfemaßnahmen zugunsten von Radio Bremen und
dem Saarländischen Rundfunk hinaus keine finanziellen Ver-
einbarungen in der ARD getroffen werden, die dem staatsver-
traglich begrenzten Finanzausgleich widersprechen.

11. Protokollerklärung des Landes Hessen zum ARD-Finanzaus-
gleich:

Das Land Hessen erwartet, dass beim internen Finanzausgleich
der ARD-Landesrundfunkanstalten der Hessische Rundfunk
und der Rundfunk Berlin-Brandenburg gleichgestellt werden.

12. Protokollerklärung aller Länder zur Struktur und zur Finanzie-
rung der Landesmedienanstalten (§ 10 RFinStV):

Die Länder beabsichtigen, Strukturen und Finanzierung der
Landesmedienanstalten gemeinsam zu überprüfen. Mit dem
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Ziel, eine Aufgabenerfüllung der Landesmedienanstalten über
die am 31. Dezember 2008 endende Gebührenperiode hinaus
finanziell zu sichern, werden die Landesmedienanstalten gebe-
ten, von ihnen noch nicht genutzte Rationalisierungspotenziale
zu erschließen. Die Länder bitten bis zur Mitte der Gebühren-
periode um eine gemeinsame Information der Landesmedien-
anstalten, welche zusätzlichen Rationalisierungseffekte sie bis
dahin erreicht haben und welche weiteren Effekte sie bis zum
Ende der Gebührenperiode planen.

13. Protokollerklärung aller Länder zu § 18 Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag:

Die Regelung in § 18 Abs. 1 Jugendmedienschutz-Staatsver-
trag geht davon aus, dass die Zahlungen der Länder aus allge-
meinen Haushaltsmitteln nach Maßgabe des bis 31. Dezember
2008 geschlossenen Status geleistet werden. Bis dahin ist eine
Evaluierung des Jugendschutzrechts entsprechend der Proto-
kollerklärung aller Länder zum Jugendmedienschutz-Staats-
vertrag in Bund und Ländern vorgesehen, sodass danach über
eine veränderte staatsvertragliche Regelung entschieden wer-
den muss.

Anlagen:

A. Zusammenfassung der strukturellen Selbstbindungen der
ARD

Diese Zusammenfassung basiert auf den strukturellen Selbstbin-
dungen der ARD vom 16. April 2004 mit den Konkretisierungen und
Modifizierungen vom 28. Mai und 9. Juni 2004.

Grundlage der nachfolgenden freiwilligen Festlegungen der ARD
ist der 14. Bericht der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs
der Rundfunkanstalten (KEF).

Die Empfehlung der KEF für eine Erhöhung der Rundfunkgebühr
ab dem 1. Januar 2005 bleibt hinter der Bedarfsanmeldung der ARD
um rund 40 Prozent zurück. Bereits dies zwingt die ARD zu den im
Folgenden aufgeführten Maßnahmen.

1. Begrenzung der Programmangebote

Die ARD wird ihr Programmangebot im Fernsehen und im Hör-
funk in quantitativer Hinsicht nicht über den gegenwärtigen
Stand hinaus ausweiten.

Die Sendezeit des KI.KA wird auf die tägliche Sendezeit von
6.00 Uhr bis 21.00 Uhr begrenzt.

Die ARD wird ihr digitales Bouquet im Rahmen der Vorgaben
des § 19 Abs. 4 Rundfunkstaatsvertrag weiterentwickeln.

2. Begrenzung des Online-Aufwands

Die ARD wird für ihre Online-Angebote nicht mehr als 0,75
Prozent des ARD-Gesamtaufwands aufwenden.

3. Begrenzung des Marketingaufwands

Die Marketingaufwendungen der Landesrundfunkanstalten
werden insgesamt auf einen Anteil von 1 Prozent des ARD-
Gesamtaufwands begrenzt. In Übereinstimmung mit dem ZDF
werden nach der KEF-Systematik die Sachaufwendungen des
Marketings zu Grunde gelegt (Öffentlichkeitsarbeit, Zentrales
Marketing, Programmmarketing).

4. Einsparungen im Personalaufwand

Die ARD wird im Zeitraum von 1993 bis 2008 15 Prozent bzw.
3 823,5 ihrer Planstellen im Bestand abbauen. Für den Zeitraum
2001 bis 2008 beträgt der Abbau für alle ARD-Anstalten 6 Pro-
zent bzw. 1 337 Planstellen. Damit geht die ARD in Umsetzung
von Rationalisierungsauflagen der KEF und aktueller Erkennt-
nisse im Fusionsprozess des RBB um 255,5 Planstellen über ihre
Bedarfsanmeldungen bei der KEF hinaus.

Die ARD Anstalten werden sich auch weiterhin bei ihren Ge-
haltstarifabschlüssen am finanziellen Volumen der Abschlüsse
im Öffentlichen Dienst als Obergrenze orientieren. 

5. Kostentransparenz bei Arte, 3sat, Phoenix und KI.KA

Die ARD wird bei den mit anderen öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten gemeinsam veranstalteten Programmen (Arte,
3sat, Phoenix und KI.KA) auf eine weitere Optimierung der
Kostentransparenz hinsichtlich des Gebührenaufwands hinwir-
ken.

6. Finanzausgleich

Nach der Neuordnung des Finanzausgleichs hat die ARD zu-
sätzliche Maßnahmen verabschiedet, um der unterschiedlichen
finanziellen Ausstattung von kleineren und größeren Anstalten
in ihrem Verbund gerecht zu werden und um zu einem angemes-
senen Leistungs- und Gegenleistungsausgleich zu kommen.

Neben bilateralen Vereinbarungen hat die ARD eine interne
Strukturhilfe vereinbart. Voraussetzung hierfür ist eine angemes-
sene Gebührenanpassung, um eine für Radio Bremen und den
Saarländischen Rundfunk schwierige Übergangszeit zu überbrü-
cken.

7. Strukturveränderungen mit dem Ziel mittelfristiger Einspa-
rungen

Die ARD wird ferner ihre Kooperationen durch strukturelle Ver-
änderungen verdichten, um weitere Einsparungen zu erzielen.
Aus den folgenden Komplexen erwartet die ARD mittelfristig
für die Gebührenperiode 2009 bis 2012 Entlastungen:

> bei den Gemeinschaftseinrichtungen durch Zusammenle-
gungen sowie weitere Zentralisierungen und Rationalisierun-
gen,

> durch Kooperationen zwischen den Dritten Fernsehpro-
grammen im Wege weiterer kostenmindernder Intensivie-
rung der bereits bestehenden Kooperationen ohne Gefähr-
dung des regionalen Profils der Dritten,

> durch Verstärkung der Kooperationen im Hörfunk.

8. Digitalisierung der Programmverbreitung/Vorziehen der
digitalen Satellitenausstrahlung

Die ARD diskutiert Fragen der Digitalisierung und der Sender-
netze in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von Ländern und
Rundfunkanstalten.

9. Weitergehende Kooperationen

Die Anstalten der ARD prüfen, inwieweit sie bei voller Wahrung
der Selbständigkeit der einzelnen Landesrundfunkanstalten Ko-
operationen untereinander intensivieren können.

10. Anstaltsindividuelle Maßnahmen

Die Landesrundfunkanstalten der ARD planen zusätzlich
anstaltsindividuelle Maßnahmen. Die Planungen bedürfen noch
einer weiteren Detaillierung, um Einspareffekte quantifizieren
zu können.

B. Zusammenfassung der strukturellen Selbstbindungen des
ZDF

Diese Zusammenfassung basiert auf der Selbstbindungserklärung
des ZDF vom 16. April 2004 und den Konkretisierungen und Modi-
fikationen in den Erläuterungen des ZDF vom 28. Mai 2004 zu den
Fragen der Chefs der Staats- und Senatskanzleien. Ferner wird auf
die Stellungnahme des ZDF zu den Vorschlägen der Rundfunkkom-
mission vom 16. April 2004 verwiesen. 

Grundlage der nachfolgenden freiwilligen Festlegungen des ZDF
ist der 14. KEF-Bericht.
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Die Empfehlung der KEF für eine Erhöhung der Rundfunkgebühr
ab 1. Januar 2005 bleibt hinter der Bedarfsanmeldung des ZDF um
rd. 43 Prozent (636,7 Mio. Euro) zurück. Bereits diese Kürzung er-
fordert die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen.

I. Erklärungen mit kurzfristiger Wirkungskraft

1. Begrenzung des Online-Aufwands

Das ZDF wird die Aufwendungen für seine programmbezoge-
nen Online-Angebote auf maximal 0,75 Prozent des Anstalts-
etats begrenzen. 

2. Begrenzung des Marketingaufwands 

Das ZDF wird seine Marketing-Aufwendungen auf maximal
1 Prozent des Anstaltsetats begrenzen. Dabei wird von der ge-
genwärtigen Systematik der KEF-Anmeldungen ausgegangen. 

3. Einsparungen im Personalaufwand

Personalabbau: Das ZDF hat in der Vergangenheit bereits er-
hebliche Einsparungen im Personalbereich vorgenommen: Es
hat im Zeitraum 1993 – 2000 600 Planstellen plus 100 Funk-
tionen (d. h. insgesamt 16,5 %) abgebaut. Im Zeitraum 2001 –
2004 hat es zusätzlich 350 Stellen aus dem Bestand für neu hin-
zugekommene Aufgaben erwirtschaftet.

Ungeachtet dessen wird das ZDF im Laufe der kommenden
Gebührenperiode seinen Personalbestand von derzeit 3 630,5
Planstellen nochmals um 300 Stellen/Funktionen (d. h. um über
8 %) reduzieren. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Perso-
nalabbau über die Reduzierung von Funktionen erfolgen kann.
Bei dieser Maßnahme müssen außerdem die von der KEF in
ihrem 14. Bericht bereits vorgegebenen Einsparauflagen im Per-
sonalbereich miteinbezogen werden.

Personalaufwendungen, Lohnhöhe und Lohnbestandteile:
Das ZDF wird in seinen Verhandlungen mit den Tarifpartnern
auch zukünftig darauf Bedacht nehmen, dass die Personalauf-
wendungen das Niveau des öffentlichen Dienstes nicht über-
schreiten.

Altersversorgung: Das ZDF wird auch in Zukunft dafür Sorge
tragen, dass, ungeachtet künftiger gesetzlicher Änderungen, die
Altersversorgung in allen Regelwerken einschließlich der Alt-
verträge das Nettoversorgungsniveau der entsprechenden Ver-
sorgung des öffentlichen Dienstes nicht überschreitet.

4. Kreditaufnahmen

Das ZDF wird auch unter Berücksichtigung von Altdefiziten
grundsätzlich eine in Erträgen und Aufwendungen ausgegliche-
ne Gebührenperiode anstreben und insoweit künftig eine Kredit-
aufnahme vermeiden.

Davon ausgenommen sind Kredite, die nach dem Verfahrensheft
der KEF zulässig bzw. nach Prüfung durch die KEF unabweisbar
und wirtschaftlich geboten sind.

Im Übrigen darf das ZDF Kredite nur aufnehmen, wenn eine
Finanzierung aus eigenen Kassenmitteln nicht möglich oder aus
wirtschaftlichen Gründen nicht zu vertreten ist.

5. Kostentransparenz der Partnerprogramme

Das ZDF wird in Abstimmung mit den Partnern und der KEF auf
eine Erhöhung der Kostentransparenz der Partnerprogramme
Arte, 3sat, Phoenix und KI.KA hinwirken.

6. Sendezeit KI.KA

Das ZDF wird keine Sendezeitausweitung des KI.KA über 21.00
Uhr hinaus unterstützen, d. h. die Sendezeit des KI.KA bleibt auf
den Zeitraum von 6.00 – 21.00 Uhr begrenzt. 

7. Digitale Angebote

Das ZDF wird die Anzahl seiner digitalen Angebote nicht aus-
weiten. Ein Austausch von Angeboten unterhalb dieser gegen-
wärtigen Obergrenze im Rahmen des seit jeher staatsvertraglich
geregelten Austauschrechts muss allerdings gewährleistet blei-
ben.

8. Einsatz ersparter Aufwendungen

Das ZDF wird ersparte Aufwendungen maßgeblich zur Senkung
der Gebührenhöhe einsetzen. Es geht dabei davon aus, dass an-
gesichts nicht kalkulierbarer Mehraufwendungen oder unvorher-
gesehener Ertragsausfälle ersparte Aufwendungen in einem an-
gemessenen Umfang zur Kompensation herangezogen werden
dürfen.

II. Erklärungen mit mittelfristiger Wirkungskraft

1. ARD-/ZDF-Gemeinschaftseinrichtungen

ARD-/ZDF-Gemeinschaftseinrichtungen, etwa im Bereich der
Fortbildung, werden weiterhin dahingehend überprüft, ob durch
Fusionen, Aufgabenverlagerungen etc. Aufwandsreduzierungen
erzielt werden können. Wirtschaftliche Ergebnisse werden sich
allerdings erst mittelfristig ergeben können.

2. Frühzeitiger Umstieg auf die digitale Satellitenverbreitung

Das ZDF wird sich gemeinsam mit der ARD um einen frühzei-
tigen Umstieg auf die ausschließlich digitale Satellitenverbrei-
tung bemühen. Bei den entsprechenden Initiativen sind aller-
dings die bestehenden Verbreitungsverträge wie die Bereitschaft
der Zuschauer zum Umstieg auf digitale Satellitenempfangs-
geräte zu berücksichtigen. Aufwandsreduzierungen sind daher
frühestmöglich ab dem Jahre 2009 möglich.

3. Konsequente Fortführung der Maßnahmen zur Aufwands-
minderung und Effektivitätssteigerung

Die KEF hat in ihren Berichten die Wirtschaftlichkeitsanstren-
gungen des ZDF herausgestellt und dem Sender seit 1993 umge-
setzte Einsparleistungen in Höhe von brutto 1,9 Mrd. Euro (netto
1,2 Mrd. Euro) attestiert.

Das ZDF sagt zu, seine Maßnahmen zur Aufwandsminderung
und Effektivitätssteigerung konsequent fortzuführen. 

C. Zusammenfassung der Selbstverpflichtungen des Deutsch-
landRadios im Zusammenhang mit dem 8. Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag

1. Personalaufwendungen

DeutschlandRadio verpflichtet sich, bis Ende 2008 fünf Prozent
seiner derzeitigen Planstellen im Stellenplan zu streichen. Es
wird sich im Rahmen einer Organisations- und Programmreform
darüber hinaus bemühen, bestehende Doppelstrukturen zwi-
schen beiden Standorten abzubauen, zusätzliche Synergiepoten-
tiale zu erschließen und dadurch weitere Einsparungen bei den
Personalkosten zu erzielen.

2. Aufwendungen für Online-Angebote

DeutschlandRadio verpflichtet sich, bei seinen Aufwendungen
für Online-Angebote die Obergrenze von 0,75 Prozent des Ge-
samtaufwands nicht zu überschreiten.

3. Aufwendungen für Marketing-Aktivitäten

DeutschlandRadio verpflichtet sich, unter Berücksichtigung
bestehender struktureller Besonderheiten seine Ausgaben für
Marketingaktivitäten (Programm- und Frequenzbewerbung) bis
Ende 2008 auf einen Betrag zurückzuführen, der 1,5 Prozent des
Gesamtaufwands möglichst nicht überschreitet.
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Viertes Gesetz
zur Änderung

des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes
Vom 27. Januar 2005

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I
Nummer 33 Abs. 8 der Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und

Ordnungsgesetz vom 14. April 1992 (GVBl. S. 119), das zuletzt
durch Artikel I des Gesetzes vom 18. Dezember 2004 (GVBl.
S. 516) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In Buchstabe g wird das Semikolon durch ein Komma ersetzt.
2. Es wird folgender Buchstabe h angefügt:

„h) die Bearbeitung von Anträgen und die Ausgabe von Fah-
rer-, Werkstatt- und Unternehmenskarten nach § 4a des
Fahrpersonalgesetzes;“.

Artikel II
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und

Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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Gesetz
zur Schaffung eines Gesetzes zu Artikel 29

der Verfassung von Berlin und zur Änderung
des Kindertagesbetreuungsgesetzes

Vom 27. Januar 2005

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I

Gesetz zu Artikel 29 der Verfassung von Berlin

Präambel

Alle Beschäftigten genießen Glaubens- und Gewissensfreiheit
und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnis-
ses. Keine Beschäftigte und kein Beschäftigter darf wegen ihres oder
seines Glaubens oder ihres oder seines weltanschaulichen Bekennt-
nisses diskriminiert werden. Gleichzeitig ist das Land Berlin zu
weltanschaulich-religiöser Neutralität verpflichtet. Deshalb müssen
sich Beschäftigte des Landes Berlin in den Bereichen, in denen die
Bürgerin oder der Bürger in besonderer Weise dem staatlichen Ein-
fluss unterworfen ist, in ihrem religiösen oder weltanschaulichen Be-
kenntnis zurückhalten.

§ 1

Beamtinnen und Beamte, die im Bereich der Rechtspflege, des
Justizvollzugs oder der Polizei beschäftigt sind, dürfen innerhalb des
Dienstes keine sichtbaren religiösen oder weltanschaulichen Symbo-
le, die für die Betrachterin oder den Betrachter eine Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft
demonstrieren, und keine auffallenden religiös oder weltanschaulich
geprägten Kleidungsstücke tragen. Das gilt im Bereich der Rechts-
pflege nur für Beamtinnen und Beamte, die hoheitlich tätig sind.

§ 2

Lehrkräfte und andere Beschäftigte mit pädagogischem Auftrag in
den öffentlichen Schulen nach dem Schulgesetz dürfen innerhalb des
Dienstes keine sichtbaren religiösen oder weltanschaulichen Symbo-
le, die für die Betrachterin oder den Betrachter eine Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft
demonstrieren, und keine auffallenden religiös oder weltanschaulich
geprägten Kleidungsstücke tragen. Dies gilt nicht für die Erteilung
von Religions- und Weltanschauungsunterricht.

§ 3

§ 2 Satz 1 findet keine Anwendung auf die beruflichen Schulen
im Sinne von § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 des Schulgesetzes sowie auf
Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs im Sinne von § 17 Abs. 3
Satz 1 Nr. 5 des Schulgesetzes. Die oberste Dienstbehörde kann für
weitere Schularten oder für Schulen besonderer pädagogischer
Prägung Ausnahmen zulassen, wenn dadurch die weltanschaulich-
religiöse Neutralität der öffentlichen Schulen gegenüber Schülerin-
nen und Schülern nicht in Frage gestellt und der Schulfrieden nicht
gefährdet oder gestört wird.

§ 4

Für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und andere
in der Ausbildung befindliche Personen können Ausnahmen von den
§§ 1 und 2 zugelassen werden. Die beamtenrechtliche Entscheidung

trifft die Dienstbehörde, die Entscheidung in den übrigen Fällen die
jeweils zuständige Personalstelle.

§ 5

Für Angestellte und Auszubildende der Berliner Verwaltung, die
in den in § 1 genannten Bereichen tätig sind, gilt § 1 entsprechend.

§ 6

Das Land Berlin hat darauf hinzuwirken, dass bei der Errichtung
von juristischen Personen des privaten Rechts durch das Land Berlin
und bei der Umwandlung von Einrichtungen des Landes Berlin in
juristische Personen des privaten Rechts auch diese das Diskriminie-
rungsverbot beachten. Ebenso hat das Land Berlin darauf hinzuwir-
ken, dass auch juristische Personen des privaten Rechts, an denen
das Land Berlin unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist,
das Diskriminierungsverbot beachten.

Artikel II

Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes

In § 7 des Kindertagesbetreuungsgesetzes in der Fassung vom
4. September 2002 (GVBl. S. 292), das durch Artikel II des Gesetzes
vom 5. Dezember 2003 (GVBl. S. 578, 604) geändert worden ist,
werden folgende Absätze 5 und 6 angefügt:

„(5) Das Personal von Tageseinrichtungen in öffentlicher Träger-
schaft soll bei Erfüllung seiner Aufgaben nach § 3 Abs. 1 auf die
weltanschaulich-religiöse Neutralität achten.

(6) Wenn die Erziehungsberechtigten eines Kindes unter ernsthaf-
ter Berufung auf ihre negative Glaubensfreiheit ausdrücklich wün-
schen, dass das für die Betreuung dieses Kindes zuständige Betreu-
ungspersonal einer Tageseinrichtung in öffentlicher Trägerschaft
keine sichtbaren religiösen oder weltanschaulichen Symbole, die für
die Betrachterin oder den Betrachter eine Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft demonst-
rieren, oder keine auffallenden religiös oder weltanschaulich gepräg-
ten Kleidungsstücke trägt, findet zunächst ein Vermittlungsgespräch
zwischen den Erziehungsberechtigten und dem Betreuungspersonal
statt. Sollten die Erziehungsberechtigten ihren Wunsch nach dem
Vermittlungsgespräch aufrechterhalten, ist dem zu entsprechen. Dies
kann auch durch organisatorische Veränderungen in der Tagesein-
richtung oder im Bereich des öffentlichen Trägers geschehen.“

Artikel III

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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Gesetz
zur Neuausrichtung des Jugendaufbauwerkes Berlin

Vom 27. Januar 2005

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I

Das Gesetz über die Errichtung des Jugendaufbauwerkes Berlin
in der Fassung vom 3. März 1967 (GVBl. S. 451), geändert durch
Gesetz vom 23. Juni 1995 (GVBl. S. 380), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Aufgabe der Anstalt ist es, 

1. im Rahmen des Achten Buches Sozialgesetzbuch Leis-
tungen und andere Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe
zu erbringen sowie gerichtliche Anordnungen nach den
§§ 71 und 72 des Jugendgerichtsgesetzes durchzuführen
und

2. Leistungen für junge Menschen außerhalb der Jugend-
hilfe insbesondere nach dem Dritten Buch Sozialgesetz-
buch anzubieten.“

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Anstalt soll bei der Wahrnehmung der Aufgaben
nach Absatz 1 und der Erfüllung des Anstaltszweckes nach
Absatz 2 Angebote nur in dem Umfang entwickeln, in dem
diese nicht durch Einrichtungen und Dienste der Träger der
freien Jugendhilfe geschaffen oder rechtzeitig bereitgestellt
werden können. Satz 1 gilt für bestehende Einrichtungen und
Dienste der Anstalt entsprechend. Hierfür kann die für Ju-
gend und Familie zuständige Senatsverwaltung der Anstalt
gegenüber Vorgaben machen; dies umfasst auch einzelfall-
bezogene Weisungen.“

2. § 2a Abs. 8 erhält folgende Fassung:

„(8) Die Anstalt darf Grundstücke oder Grundstücksteile, an
denen ihr nach Absatz 2 das Nutzungsrecht zusteht, nur mit
vorheriger Zustimmung der für Jugend und Familie zuständigen
Senatsverwaltung im Einvernehmen mit dem betroffenen Bezirk
Dritten zur Nutzung überlassen. Bei der Übertragung von Ein-
richtungen soll dem übernehmenden Träger grundsätzlich die
Möglichkeit eingeräumt werden, das Eigentum an dem Grund-
stück, soweit es im Eigentum des Landes Berlin steht, abwei-
chend von § 63 Abs. 3 der Landeshaushaltsordnung unter Wert
zu erwerben, wenn zugleich eine dinglich gesicherte Rückkaufs-
option für den Fall der Nutzungsänderung vereinbart wird.“

3. § 3 Abs. 2 bis 4 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Verwaltungsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Ihm
gehören an:

1. ein Vertreter der für Jugend und Familie zuständigen Senats-
verwaltung als Vorsitzender,

2. ein Vertreter der Senatsverwaltung für Finanzen,

3. ein Vertreter der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwal-
tung,

4. ein Vertreter der Gewerkschaften und

5. zwei Vertreter der Bezirke.

(3) Der Senat bestellt die Vertreter der Senatsverwaltungen.
Die Vertreter der Bezirke werden auf Vorschlag des Rates der
Bürgermeister, der Vertreter der Gewerkschaften auf Vorschlag
der beim Jugendaufbauwerk vertretenen Gewerkschaften vom
Senat berufen. Entsprechendes gilt für die Abberufung der Mit-
glieder des Verwaltungsrates.

(4) Der Vorstand besteht aus bis zu zwei Mitgliedern, die vom
Verwaltungsrat nach Maßgabe der Satzung bestellt werden. Ent-
sprechendes gilt für die Abberufung des Vorstandes.“

4. In § 5 werden die Worte „die Bestellung und Abberufung“ durch
die Worte „die Bestellung, Abberufung und Vertretung“ ersetzt.

5. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

bb) In Satz 4 werden die Worte „dem Vorsitzenden des Vor-
standes, dem Direktor der Anstalt oder“ gestrichen.

b) Die Absätze 2 bis 4 werden aufgehoben.

6. Es werden folgende §§ 9 und 10 angefügt:

„§ 9

(1) Der Senat kann durch Beschluss die Anstalt in eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung in der alleinigen Anteilseigner-
schaft des Landes Berlin umwandeln. In diesem Fall tritt die Ge-
sellschaft zum Umwandlungszeitpunkt die Gesamtrechtsnach-
folge der Anstalt an. Mit dem Umwandlungsbeschluss ist die
Feststellung des Gesellschaftsvertrags zu verbinden; eine spätere
Änderung des Gesellschaftsvertrags einschließlich des Gesell-
schaftszwecks sowie die Veräußerung der Gesellschaft als Gan-
zes oder Anteile an dieser bleiben möglich.

(2) Im Falle der Umwandlung hat der Senat geeignete Maß-
nahmen zur Frauenförderung entsprechend den Regelungen des
Landesgleichstellungsgesetzes in seiner jeweils geltenden Fas-
sung festzulegen.

(3) Zum Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung treten die Beamten der Anstalt in den Dienst
des Landes Berlin über und gehören dem Personalüberhang des
Landes Berlin an. Dienstbehörde wird das Zentrale Personal-
überhangmanagement (Stellenpool), ohne dass es einer Verset-
zung bedarf.

§ 10

(1) Ist die Umwandlung in eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung nicht bis zum 31. Dezember 2007 vollzogen, wird die
Anstalt aufgelöst. Das Vermögen der Anstalt geht auf das Land
Berlin über.

(2) Zum Zeitpunkt der Auflösung der Anstalt treten die Beam-
ten der Anstalt in den Dienst des Landes Berlin über und gehören
dem Personalüberhang des Landes Berlin an. Dienstbehörde
wird das Zentrale Personalüberhangmanagement (Stellenpool),
ohne dass es einer Versetzung bedarf.

(3) Im Falle der Abwicklung gehen die noch bestehenden Ar-
beitsverhältnisse der bei der Anstalt beschäftigten Arbeitnehmer
auf das Land Berlin über; die Arbeitnehmer werden dort so ge-
stellt, als hätte das Arbeitsverhältnis von Anfang an beim Land
Berlin bestanden. Die Beschäftigen werden der für das Zentrale
Personalüberhangmanagement (Stellenpool) zuständigen Dienst-
stelle zugeordnet, ohne dass es einer Versetzung bedarf.“

Artikel II

Die Anlage der Verordnung über die Satzung des Jugendaufbau-
werkes Berlin vom 29. September 1995 (GVBl. S. 634), geändert
durch Verordnung vom 15. Juni 1998 (GVBl. S. 138), wird wie folgt
geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ gestrichen.

b) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.

2. § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Der Vorsitzende beruft den Verwaltungsrat ein und leitet
seine Sitzungen. Der Verwaltungsrat ist mindestens viermal
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jährlich einzuberufen. Er ist außerdem einzuberufen, wenn dies
von mindestens zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats oder ei-
nem der Mitglieder des Vorstands verlangt wird. Die Einladung
und die Tagesordnung sind den Mitgliedern spätestens acht Tage
vor der Sitzung bekannt zu geben. In dringenden Fällen kann die
Frist angemessen verkürzt werden.“

3. § 5 erhält folgende Fassung:

„§ 5
Vorstand

(1) Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat bestellt und abbe-
rufen. Auf Beschluss des Verwaltungsrats kann der Vorstand
hauptamtlich tätig sein. Der Vorstand hat die Geschäfte im Falle
seiner Abberufung bis zum Amtsantritt eines neuen Vorstands
weiterzuführen; dies gilt nicht, sofern nur eines von zwei Vor-
standsmitgliedern abberufen wird.

(2) Zur Durchführung seiner Aufgaben kann der Vorstand
Fachkräfte mit beratender Funktion hinzuziehen.

(3) Der Vorstand hat den Haushaltsplan aufzustellen, Rech-
nung zu legen und jährlich einen Geschäftsbericht zu erstatten.“

4. § 6 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fassung:
„(1) Der Vorstand vertritt die Anstalt gerichtlich und außerge-

richtlich.
(2) Dem Vorstand obliegen die beamtenrechtlichen Entschei-

dungen.“
5. § 8 wird aufgehoben.
6. Der bisherige § 9 wird der neue § 8 und erhält folgende Fassung:

„§ 8
Übergangsregelung

Der nach Maßgabe der Satzung des Jugendaufbauwerkes Berlin
vom 29. September 1995 (GVBl. S. 634), geändert durch Verord-
nung vom 15. Juni 1998 (GVBl. S. 138), bestellte Verwaltungsrat
bleibt bis zur Bestellung des neuen Verwaltungsrats, der gewählte
Vorstand bleibt bis zur Bestellung des neuen Vorstands im Amt.“

Artikel III
Die auf Artikel II beruhenden Teile der dort geänderten Rechts-

verordnung können auf Grund der einschlägigen Ermächtigung
durch Rechtsverordnung geändert oder aufgehoben werden.

Artikel IV
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und

Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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Dritte Verordnung
zur Änderung der Parkgebühren-Ordnung

Vom 18. Januar 2005

Auf Grund des § 6a Abs. 6 des Straßenverkehrsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310,
919), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 24. August 2004
(BGBl. I S. 2198) geändert worden ist, wird verordnet:

Artikel I

Die Parkgebühren-Ordnung vom 28. Juli 1986 (GVBl. S. 1138),
zuletzt geändert durch Artikel XX der Verordnung vom 29. Mai
2001 (GVBl. S. 165), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1

Gebührenerhebung

(1) Für das Parken im Regelungsbereich straßenverkehrsbe-
hördlich angeordneter Parkuhren und Parkscheinautomaten wer-
den Gebühren erhoben. Die Gebühr ist nach dem Wert festzuset-
zen, den der Parkraum für die Benutzerinnen und Benutzer nach
den jeweiligen örtlichen Verhältnissen hat. Dabei ist die Nutzung
des Parkraums durch eine möglichst große Zahl von Verkehrs-
teilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern zu gewährleisten. Die
Gebühren betragen

a) in Gebieten mit hoher Nutzungsdichte und typischem Misch-
parken von Bewohnern, Pendlern, Kunden, Lieferanten,
Besuchern und Gewerbetreibenden 0,25 € je angefangene
viertel Stunde,

b) in zentralen Lagen mit hoher Parkraumnachfrage von
Bewohnern, Pendlern, Kunden, Lieferanten, Touristen und
Gewerbetreibenden sowie ausreichender Erschließung mit
öffentlichen Verkehrsmitteln 0,50 € je angefangene viertel
Stunde,

c) in zentralen Geschäftsgebieten mit besonders hoher Park-
raumnachfrage von Bewohnern, Pendlern, Kunden, Lieferan-
ten, Touristen und Gewerbetreibenden sowie guter Erschlie-
ßung mit öffentlichen Verkehrsmitteln 0,75 € je angefangene
viertel Stunde.

(2) Soweit die Bezirke elektronische Parkmanagementsys-
teme betreiben, kann für die Teilnehmer an diesem Verfahren das
Zeitintervall für die Gebührenerhebung auf Minutenschritte fest-
gelegt werden. In diesem Fall beträgt die Gebühr je angefangene
Minute ein fünfzehntel des sich nach Absatz 1 ergebenden Be-

trages, im Geltungsbereich des § 3 ein dreißigstel des Betrages
nach § 3. Die sich aus der gesamten Parkdauer ergebende Ge-
bühr ist auf volle Cent-Beträge abzurunden.“

2. § 2 wird aufgehoben.

3. Nach § 1 werden folgende §§ 2 und 3 neu eingefügt:

„§ 2

Gebührenfreies Parken

Die Bezirke können festlegen, dass das Parken in der ersten
viertel Stunde generell oder in bestimmten Bereichen gebühren-
frei ist, wenn für diese Zeit ein Parkschein gelöst wird.

§ 3

Übergangsvorschrift

Die Gebührenhöhe von 1,00 € je angefangene halbe Stunde
im Regelungsbereich straßenverkehrsbehördlich angeordneter
Parkuhren und Parkscheinautomaten auf dem Hardenberg- und
dem Joachimstaler Platz, in dem Straßenzug Kurfürstendamm
und Tauentzienstraße von östlich der Knesebeckstraße bis west-
lich des Wittenbergplatzes sowie auf dem Alexanderplatz zwi-
schen Karl-Liebknecht-Straße und Otto-Braun-Straße und der
Grunerstraße zwischen Karl-Marx-Allee und Alexanderstraße,
beziehungsweise 0,50 € je angefangene halbe Stunde in den üb-
rigen Regelungsbereichen gilt an den bei Inkrafttreten dieser
Verordnung vorhandenen Parkuhren und Parkscheinautomaten
bis zur Umrüstung des jeweiligen Geräts auf eine Gebührenerhe-
bung gemäß § 1, längstens bis zum 30. Juni 2005, fort.“

4. Der bisherige § 3 wird § 4.

Artikel II

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 18. Januar 2005

Der Senat von Berlin

Klaus W o w e r e i t Ingeborg J u n g e - R e y e r

Regierender Senatorin
Bürgermeister  für Stadtentwicklung
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XV-51j
im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Adlershof

Vom 20. Januar 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in Verbindung mit § 9
Abs. 3 und mit § 8 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578)
wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XV-51j vom 10. Juli 1998 für eine Teilfläche
des Geländes zwischen Magnusstraße, Ernst-Ruska-Ufer und Albert-
Einstein-Straße einschließlich der angrenzenden Abschnitte der
Magnusstraße und der Albert-Einstein-Straße im Bezirk Treptow-
Köpenick, Ortsteil Adlershof, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung, Abteilung Geoinformation, Vermessung,
Wertermittlung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans
können beim Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, Abteilung
Bauen und Stadtentwicklung, Amt für Stadtplanung und Vermes-
sung sowie Bau- und Wohnungsaufsichtsamt, kostenfrei eingesehen
werden.

§ 3

  Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber der für die verbindliche Bauleitpla-
nung zuständigen Senatsverwaltung schriftlich geltend machen. Der
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach
Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 1
bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs
und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 20. Januar 2005

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Ingeborg J u n g e - R e y e r


